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VERFAHRENSABLAUF 

 
Beschluss zur 3. Änderung des Flächennutzungsplans  
der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Wolfach-Oberwolfach  am 29.04.2020 / 21.12.2022 
gemäß § 2 Abs. 1 BauGB  
 
Bekanntmachung  am ……………. 
 
Beschluss des Gemeinsamen Ausschusses 
zur frühzeitigen Beteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB  
und der Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB  am ……………. 
 
Die 3. Änderung des Flächennutzungsplans mit dem  
Erläuterungsbericht hat in beiden Gemeinden 
nach § 3 Abs. 1 BauGB in der Zeit   vom ……………. 
  bis ……………. 
öffentlich ausgelegen 
 
Beschluss des Gemeinsamen Ausschusses zur Offenlage  am ……………. 
 
Bekanntmachung  am ……………. 
 
Die 3. Änderung des Flächennutzungsplans mit dem 
Erläuterungsbericht hat nach § 3 Abs. 2 BauGB  
in beiden Gemeinden  
in der Zeit  vom …………… 
  bis …………… 
öffentlich ausgelegen. 
 
Die Abwägung gemäß § 1 Abs. 6 BauGB 
erfolgte durch den Gemeinsamen Ausschuss  am ……………. 
   
Die 3. Änderung des Flächennutzungsplans mit dem  
Erläuterungsbericht wurde durch Beschluss  
der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Wolfach-Oberwolfach 
festgestellt am ……………. 
 
Ausfertigung 
 
Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieses Plans  
unter Beachtung des vorstehenden Verfahrens  
mit den hierzu ergangenen Beschlüssen des  
Gemeinsamen Ausschusses der Vereinbarten  
Verwaltungsgemeinschaft Wolfach-Oberwolfach " 
übereinstimmt. 
 
Wolfach, den ........................................ Verbandsvorsitzender 

 
 
 
 
 
 .................................... 
 Thomas Geppert  
 Bürgermeister 
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Genehmigung und Inkrafttreten 
 
Auf Antrag der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Wolfach-Oberwolfach   
vom ........... 
hat das Landratsamt Ortenaukreis mit Verfügung vom .......... 
die 3. Änderung des Flächennutzungsplans gemäß § 6 BauGB genehmigt. 
 
Die Genehmigung ist in den beteiligten Gemeinden gemäß § 6 Abs. 5 BauGB ortsüblich bekannt  
gemacht worden. 
 
Mit dem Tag der ortsüblichen Bekanntmachung ist die 3. Änderung des Flächennutzungsplans am 
............... wirksam geworden. 
 
 
Wolfach, den .................. 
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BEGRÜNDUNG 

zur 3. Änderung des FNP der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft 
Wolfach - Oberwolfach 

Fassung zur Offenlage nach § 3 Abs. 2 BauGB 

1 Erfordernis der Planänderung 

Der Flächennutzungsplan (FNP) der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft 
Wolfach - Oberwolfach wurde im September 2000 genehmigt.  

Die eingeleitete 1. Änderung des Flächennutzungsplans wurde nicht zu Ende 
geführt. 

Die 2. Änderung des Flächennutzungsplans - Tipidorf Äckerhof - wurde am 
29.06.2020 festgestellt und ist rechtswirksam. 

Die 3. Änderung ist aus folgenden Gründen erforderlich: 

Der bestehende Netto-Markt in Wolfach wurde bereits in den achtziger Jahren 
errichtet und entspricht in keinster Weise den heutigen Anforderungen von 
Kunden und Betreiber. Durch die kleine Verkaufsfläche von ca. 600 m² und die 
Enge des Markts ist eine vernünftige Präsentation des Sortiments nicht mög-
lich.  

Die Erfahrungen während der Corona-Pandemie zeigen darüber hinaus - ins-
besondere auch unter Berücksichtigung der damaligen Abstandsregeln - auf, 
dass durch die zu geringe Verkaufsfläche die Versorgung der Bevölkerung mit 
Lebensmitteln in diesem Markt nicht uneingeschränkt gewährleistet ist.  

Am bestehenden Standort sind bereits in den zurückliegenden Jahren diverse 
Versuche unternommen worden, diesen zu erweitern und den heutigen Anfor-
derungen an einen modernen Lebensmitteldiscountmarkt näherzubringen. 
Aufgrund der räumlichen und topographischen Gegebenheiten ist dies jedoch 
immer gescheitert. Das Grundstück liegt zwischen Bahnhofstraße und Bahnli-
nie. Eine Erweiterung Richtung Süden würde dazu führen, dass die Bahn- und 
Bushaltstelle mit den zugeordneten Parkplätzen verlegt werden müsste. Allein 
dies wäre aus wirtschaftlichen Gründen nicht umsetzbar.  

Bei dieser Planung handelt es sich also nicht um eine Neuansiedlung von 
Netto, sondern um die Verlagerung und Erweiterung des bestehenden Markts 
an die Hausacher Straße. Das Grundstück dort ist das einzig zur Verfügung 
stehende Grundstück im Stadtbereich von Wolfach. 

Dass das Vorhaben zur Sicherung der Grundversorgung erforderlich ist, hat 
das Ergebnis der im Rahmen der Aufstellung des Vorhabenbezogenen Be-
bauungsplans beauftragten Auswirkungsanalyse von ecostra bestätigt. 
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Im rechtswirksamen Flächennutzungsplan ist das Plangebiet im Nordwesten 
als bestehende gemischte Baufläche, im Südosten als geplante gemischte 
Baufläche dargestellt. Da die Ansiedlung des großflächigen Einzelhandelsbe-
triebs einer Ausweisung als Sondergebiet bedarf, wird der Flächennutzungs-
plan entsprechend im Parallelverfahren geändert. Dies hat der Gemeinderat 
am 29.04.2020 einstimmig beschlossen. 

2 Verfahren 

Im Vorgriff auf eine umfassende Änderung des Flächennutzungsplans (ge-
plant als 1. Änderung) wird eine 3. Änderung durchgeführt, die den Bereich 
des vorhabenbezogenen Bebauungsplans "Sägegrün IV" umfasst.  

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan "Sägegrün IV" wurde am 14.09.2022 
als Satzung beschlossen und wird dem Landratsamt zur Genehmigung vorge-
legt. 

Die frühzeitige Beteiligung der Behörden zur 3. Änd. des Flächennutzungs-
plans wurde vom 13.04.2023 bis 15.05.2023 durchgeführt. Die Offenlage er-
folgt vom ….. bis ….. Der Feststellungsbeschluss soll in 2023 erfolgen. 

3 Siedlungsentwicklung 

3.1 Regionalplan 

Gemäß den Zielen und Vorgaben des Landesentwicklungsplans und des 
rechtswirksamen Regionalplans des Regionalverbands Südlicher Oberrhein 
(RVSO Sept. 2017) ist die Stadt Wolfach als gemeinsames Mittelzentrum mit 
den Städten Haslach i.K. und Hausach i.K. eingestuft und liegt auf der regio-
nalen Entwicklungsachse des Landesentwicklungsplans Offenburg - Gengen-
bach - Wolfach - Hornberg. 

 
(Auszug Strukturkarte, RVSO 2017) 

Hinsichtlich der Funktion Wohnen ist die Stadt im rechtswirksamen Regional-
plan als Siedlungsbereich, hinsichtlich der Funktion Gewerbe als Siedlungs-
bereich der Kategorie C ausgewiesen mit einer gewerblichen Entwicklungs-
möglichkeit von 10 ha. 
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Um den Nachweis zu erbringen, dass das geplante Vorhaben die Ziele der 
Regional- und Landesplanung einhält und keine negativen Auswirkungen her-
vorgerufen werden, wurde ecostra mit der Erstellung einer Auswirkungsana-
lyse (i.d.F. v. 11.10.2021) beauftragt. 

Im Rahmen der Standortbewertung des Planvorhabens konnte festgestellt 
werden, dass  

 der Standortbereich im Gewann Sägegrün aus betrieblicher Sicht 
grundsätzlich für die Verlagerung eines Netto LM-Discounters geeignet 
ist. Durch den bereits seit 2013 ansässigen EDEKA-Supermarkt ist der 
Standort bereits als Versorgungslage bekannt und etabliert.  

 die Stadt Wolfach als Mittelzentrumsgemeinde für die Ansiedlung auch 
großflächigen Einzelhandels vorgesehen ist. Das Vorhaben befindet 
sich zwar nicht innerhalb des „Vorranggebiets für zentrenrelevante Ein-
zelhandelsgroßprojekte“, sondern innerhalb eines „Vorbehaltsgebiets 
für nicht-zentrenrelevante Einzelhandelsgroßprojekte“.  
Der Lebensmittelmarkt ist im vorliegenden Fall aber trotzdem aus-
nahmsweise zulässig, da er für die Grundversorgung Wolfachs erfor-
derlich ist. Hierdurch soll die wohnortnahe Grundversorgung auch an 
integrierten Standorten außerhalb des Vorranggebiets gewährleistet 
werden.  

 es sich aus städtebaulicher Sicht um einen städtebaulich (noch) inte-
grierten Standort handelt, der unmittelbar an den Siedlungskörper an-
grenzt und der in einem Bereich liegt ("Sägegrün"), der bereits als 
Standort für großflächigen Lebensmitteleinzelhandel genutzt wird.  

Die Auswirkungsanalyse belegt, dass die raumordnungsrechtlich festgesetz-
ten Ziele (Konzentrationsgebot, Kongruenzgebot, Integrationsgebot, Beein-
trächtigungsverbot) eingehalten werden und keine negativen Auswirkungen im 
Sinne der Regelvermutung in § 11 Absatz 3 Satz 3 BauNVO durch den ge-
planten Lebensmitteldiscounter entstehen.  

Konzentrationsgebot:  
Die Errichtung von großflächigen Einzelhandelsbetrieben ist i. d. R. in Ober-, 
Mittel- und Unterzentren zulässig. Die Stadt Wolfach ist Teil des gemeinsamen 
Mittelzentrums Hausach/Haslach/Wolfach. Das Konzentrationsgebot wird so-
mit gewährleistet. 

Kongruenzgebot:  
Das Einzugsgebiet des Einzelhandelsgroßprojekts überschreitet den zentral-
örtlichen Verflechtungsbereich nicht wesentlich. Es werden ca. 86 % des Um-
satzes mit Kunden aus Wolfach und Oberwolfach (also aus Zone I) erzielt.  

Integrationsgebot:  
Das Standortareal für das Planvorhaben grenzt unmittelbar an den Siedlungs-
rand. Eine fußläufige Erreichbarkeit ist gegeben. Eine ÖPNV-Anbindung ist 
vorhanden.  

Beeinträchtigungsverbot:  
Eine wesentliche Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit der zentralörtlichen 
Versorgungskerne von Wolfach und umliegender Zentraler Orte ebenso wie 
der verbrauchernahen Versorgung im Einzugsbereich ist nicht festzustellen. 
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3.2 Flächennutzungsplan 

Die Stadt Wolfach bildet zusammen mit der Gemeinde Oberwolfach eine Ver-
waltungsgemeinschaft. 

Der Bereich der 3. Änderung des FNP ist im rechtswirksamen Flächennut-
zungsplan als gemischte Baufläche dargestellt. 

Parallel zur Änderung des FNP wird für den Bereich der 3. Änderung ein Vor-
habenbezogener Bebauungsplan mit integriertem Vorhaben- und Entwick-
lungsplan für das Gebiet "Sägegrün IV" aufgestellt. Für diesen Bebauungsplan 
wurde die Offenlage vom 20.06.2022 bis 22.07.2022 durchgeführt. Der Sat-
zungsbeschluss ist am 14.09.2022 erfolgt. 

 

(Quelle: Geoportal, 2022) 

Der Bereich Sägegrün ist im Regionalplan als "Vorbehaltsgebiet für nicht-zen-
trenrelevante Einzelhandelsprojekte" ausgewiesen. 

Übersichtsplan der Lage des Sondergebiets (unmaßstäblich) 

 

(Quelle: LUBW, 2022) 

Innerhalb des Planungsgebiets befindet sich kein geschütztes Biotop. 
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4 Flächenausweisungen 

4.1 Flächenausweisung - Sonderbaufläche Großflächiger Einzelhandel 

Neuausweisung einer Sonderbaufläche, Zweckbestimmung "Großflächiger 
Lebensmitteleinzelhandel" mit einer Verkaufsfläche von max. 1.125 m² im Sü-
den der Ortslage am Ortseingang, südlich der K 5361, Hausacher Straße  

 S  =  ca. 0,58 ha 

 

 

Planung 

 

 

Bestand 

W 1 
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Begründung 

Um einen Markt in Wolfach langfristig wirtschaftlich betreiben zu können, ist 
es erforderlich, dass Netto seine Waren den Kunden ansprechend und in an-
genehmer Atmosphäre präsentieren kann. Netto verfügt mit über 5.000 Arti-
keln über das größte Sortiment unter den Discount-Märkten und benötigt dazu 
die entsprechende Verkaufsfläche. Diese soll mit den vorliegenden Planungen 
bereit gestellt werden - zur Sicherung der Versorgung der Bevölkerung wie 
auch zur Sicherung von Arbeitsplätzen. 

Gesamtkonzeption  

Das Marktgrundstück gliedert sich gemäß Bebauungsentwurf in zwei Teilbe-
reiche. Im Nordwesten sind die Parkplätze angeordnet. Die Anbindung erfolgt 
nicht unmittelbar an das bestehende Straßennetz, d.h. Hausacher Straße. Zur 
Erschließung des Plangebiets ist der Bau einer neuen Straße erforderlich. 
Hierzu wird die bestehende Zufahrt östlich der Bushaltestelle genutzt. Diese 
wird als Stichstraße ausgebaut, die dann das Plangebiet erschließt.  

Insgesamt werden ca. 70 oberirdische Kfz-Stellplätze ausgewiesen. Im süd-
östlichen Teil wird das Marktgebäude errichtet.  
Die Anbauverbotszone entlang der Bundesstraße B 294 von 20 m bleibt un-
berührt.  

Projektbeschreibung des geplanten Netto-Markts/Vorhaben- und Erschlie-
ßungsplan  

Im Geltungsbereich dieses vorhabenbezogenen Bebauungsplans entsteht ein 
freistehender Lebensmitteldiscountmarkt (Netto - Marken Discount) ohne Un-
terkellerung. Er wird in Holzständerbauweise errichtet. Als Dachform wurde 
ein flach geneigtes Pultdach gewählt, auf dem eine Photovoltaikanlage instal-
liert wird. 

Die Verkaufsfläche des geplanten Markts beträgt ca. 1.057 m². Im Eingangs-
bereich ist zusätzlich ein Backshop mit Café mit einer Verkaufsfläche von ca. 
65 m² untergebracht.  

 
(Quelle: Kappis Gruppe, 2022)  
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Nordwestlich des Gebäudes befindet sich vorgelagert die Parkplatzfläche mit 
ca. 70 Stellplätzen. Die Zufahrt erfolgt über eine neue öffentliche Stichstraße 
im Nordosten, die an die Hausacher Straße anbindet. Über eine gemeinsame 
Ein- und Ausfahrt wird sowohl der Kundenverkehr als auch die Anlieferung 
abgewickelt. 

Die Nutzung und Bebauung der Grundstücksfläche des Lebensmitteldiscount-
markts wird über den Vorhaben- und Erschließungsplan "Nettomarkt - Säge-
grün" geregelt, der in den vorhabenbezogenen Bebauungsplan integriert ist. 

Als Kernsortiment werden Nahrungs- und Genussmittel (einschl. Getränken) 
bestimmt, als Randsortimente sind alle anderen Sortimente zu sehen. Die zen-
trenrelevanten Randsortimente müssen auf maximal 20 % der Verkaufsfläche 
beschränkt werden. Die Sortimentsliste, die dieser Regelung zugrunde liegt, 
stammt aus dem Einzelhandelskonzept Innenstadt der Stadt Wolfach. 

Lärmschutz/Immissionsschutz  

Nördlich des geplanten Lebensmitteldiscountmarkts befinden sich Gebäude 
mit schutzbedürftigen Nutzungen in Form von Wohnbebauung. Aus diesem 
Grund wurde im Rahmen der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplans die durch den zukünftigen Betrieb des Lebensmitteldiscountmarkts 
verursachte Lärmeinwirkung auf die schutzbedürftige Nachbarschaft ermittelt 
und beurteilt.  

goritzka akustik - Ingenieurbüro für Schall- und Schwingungstechnik aus 
Leipzig wurde mit einer Schalltechnischen Untersuchung beauftragt. Sie ist 
Bestandteil des vorhabenbezogenen Bebauungsplans.  

Darin wurde nachgewiesen, dass die Immissionsrichtwerte nach TA Lärm un-
terschritten werden. 

Es sind keine Maßnahmen organisatorischer Art erforderlich, um die Geräu-
sche des An- und Abfahrtverkehrs zu vermindern.  

Verkehrsplanung  

Das Plangebiet liegt unmittelbar südlich der Hausacher Straße (Kreisstraße 
K 5361). Nordöstlich der bestehenden Bushaltestelle existiert bereits eine Zu-
fahrt, die nun für die Erschließung genutzt werden soll. Diese ist in Form einer 
Stichstraße geplant. An ihrem Ende wird eine Wendeanlage errichtet, die für 
ein 3-achsiges Müllfahrzeug ausgelegt ist.  

Die Anbindung des Lebensmitteldiscountmarkts erfolgt über die neue Stich-
straße.  

Altlasten/altlastverdächtige Flächen/schadstoffhaltige Böden  

Im räumlichen Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 
„Sägegrün IV“ sind dem Landratsamt Ortenaukreis durch die „Kontinuierliche 
Erfassung altlastverdächtiger Flächen im Ortenaukreis“ zwei im Zusammen-
hang mit der Altlastenbearbeitung stehende Flächen bekannt:  

Altablagerung Verfüllung Gewerbekanal und Gewann Sägegrün, Flst.Nr. - in 
diesem Falle - 838 in 77709 Wolfach, Obj.-Nr. 03899 

Altstandort „Tankstelle / E-Werk Wolfach“, Hausacher Straße 13, Teilbereiche 
der Flst.-Nrn. 838 und 838/4 in 77709 Wolfach, Obj.-Nr. 03936  
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Hochwasserschutz/Überschwemmungsgefährdete Gebiete (Risikogebiete)  

Nach den Hochwassergefahrenkarten (HWGK) des Landes Baden-Württem-
berg besteht für den Innenstadtbereich von Wolfach ein erhebliches Überflu-
tungsrisiko bei größeren Hochwässern.  

Verursacher dieser Überflutungen ist vor allem das Gewässer I. Ordnung Kin-
zig. Daher erstellt das Regierungspräsidium Freiburg, Fachreferat Planung 
und Bau des Landesbetriebs Gewässer (Ref. 53.1), zusammen mit der Stadt 
Wolfach ein Hochwasserschutzkonzept für den gesamten Innenstadtbereich, 
um die konkreten Ausuferungsbereiche zu klären und ein Gesamtschutzkon-
zept festzulegen.  

Bei der Schutzkonzepterstellung zeigte sich, dass der Hochwasserschutz für 
den westlichen Bereich der Innenstadt, zwischen dem Gießenteichwehr und 
dem Ortsende von Wolfach in Richtung Hausach, mit wenig Aufwand verbes-
sert werden kann. Es reichen bereits punktuelle Maßnahmen an drei Stellen 
aus, um im gesamten Bereich West einen Schutz gegen ein HQ100 sicherzu-
stellen. Es handelt sich um den Ersatz bzw. die Erhöhung bestehender Mau-
ern, die Optimierung von Mobilverschlüssen, die Neuerrichtung von Erdwällen, 
eine Weghöhenanpassung und den örtlichen Neubau einer Mauer.  

Die Umsetzung der Hochwasserschutzmaßnahmen wurde im November 2022 
abgeschlossen. Der geplante Bereich ist damit hochwasserfrei. Das Plange-
biet stellt dann faktisch kein Überschwemmungsgebiet nach § 65 Abs. 1 WG 
mehr dar und das Verbot nach § 78 Abs. 1 WHG greift nicht mehr.  

Die Umsetzung der Maßnahmen ist Voraussetzung für die Bebaubarkeit des 
Areals.  

Danach wird das Plangebiet nur noch im Katastrophenfall (HQ extrem) auf fast 
ganzer Fläche überflutet. Die Gefährdung ergibt sich bei selteneren Hochwas-
serereignissen als dem HQ100 durch Versagen oder Überströmen der vorhan-
denen Schutzeinrichtungen bzw. durch Verklausungsszenarien an den Eng-
stellen wie etwa Brücken oder Durchlässen.  

 

(Quelle: LUBW, 2022) 



VVG Wolfach - Oberwolfach 
3. Änderung Flächennutzungsplan für die Stadt Wolfach Begründung 

Stand: 16.05.2023 Seite 9 

5 Umweltbericht 

Auf den beigefügten Umweltbericht zur 3. Änderung des FNP von Kappis In-
genieure GmbH, Lahr, vom 15.05.2023 wird verwiesen. 
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6 Bewertungsbogen  

Städtebauliche und landschaftsökologische Bewertung der geplanten 
Flächenausweisungen 

Allgemeine Angaben 

Stadt:  Wolfach 

Bereich: Sägegrün 

 

 

Planungsstand:  

Neuausweisung  

Beabsichtigte Nutzung: 

Sonderbaufläche  
"Großflächiger Einzelhandel" 

Lage: 

südlich der K 5361, am südlichen Ortseingang 

Flächenbilanz: 

S  = ca. 0,58 ha:  

Derzeitige Nutzung: 

Wiese, Acker 

 

Flächennutzungsplan 

Bestand 

 
Planung  

  
 

Rechtliche Vorgaben / Übergeordnete Planungen 

- FFH-Gebiete und Vogelschutzgebiete sind im Untersuchungsgebiet und angrenzend nicht vorhan-
den. 

- FFH-Mähwiesen sind nicht betroffen. 

- Lage im Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord (Nr. 7) 

- Weitere Schutzgebiete nach BNatSchG bzw. NatSchG oder LWaldG sind nicht betroffen. 

- Wasserschutzgebiete sind nicht betroffen. 

  

W 1 
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Städtebauliche Bewertung  

Lage: 
- im Süden der Ortslage von Wolfach im Gewann Sägegrün 
 

Erschließung: 
- über eine Stichstraße mit Anbindung an Hausacher Straße (K 5361) im Norden  
 

Technische Ver- und Entsorgung: 
- Entwässerung erfolgt im Trennsystem 
- Schmutzwasser: Anschluss an den öffentlichen SW-Kanal in der Hausacher Straße 
- Niederschlagswasser: breitflächige Versickerung / Anschluss an Regenwasser-Sammler 
- Wasserversorgung: über zentrales Wasserversorgungsnetz der Stadt Wolfach 
- Energie: über neue kundeneigene Trafostation 
 

Nutzungskonflikte / Immissionen: 
- Die Umsetzung der Hochwasserschutzmaßnahmen wurde im Oktober 2022 abgeschlossen. Der ge-

plante Bereich ist damit hochwasserfrei. Das Plangebiet stellt dann faktisch kein Überschwem-
mungsgebiet nach § 65 Abs. 1 WG mehr dar und das Verbot nach § 78 Abs. 1 WHG greift nicht 
mehr. 
Die Umsetzung der Maßnahmen ist Voraussetzung für die Bebaubarkeit des Areals. 

 

Ortsbild / Einbindung: 
- Die geplante Bebauung fügt sich ins Landschaftsbild vom Ortsrand ein. Das Gebiet ist durch An-

pflanzungen im Süden und Westen gut eingebunden. 
 

Begründung: 
- Zur Nutzung dieses Bereichs für die Ansiedlung eines großflächigen Einzelhandelsmarkts ist eine 

Bauleitplanung erforderlich  

 
 

 

Städtebauliche Bewertung: 

geeignet  

Fazit: Zusammenfassend ist zu konstatieren, dass die geplante Verlagerung und Erweiterung des Netto 
LM-Discounters und damit die Stärkung der Nahversorgungsfunktion des Standortbereichs Sä-
gegrün wirtschaftsstrukturell, städtebaulich und raumordnerisch verträglich ist. Die geplanten 
Maßnahmen tragen insbesondere dazu bei, dass Wolfach seine Versorgungsfunktion im Bereich 
der kurzfristigen Bedarfsgüter (Nahversorgung) auch vor dem Hintergrund einer sich verschär-
fenden überörtlichen Wettbewerbssituation verbessern kann. 
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Landschaftsökologische Bewertung  

Auf den beigefügten Umweltbericht zur 3. Änderung des FNP von Kappis Ingenieure 
GmbH, Lahr, vom 15.05.2023 wird verwiesen. Die im Folgenden aufgeführten Bewer-
tungen sind dem Umweltbericht entnommen. 

"Allgemein verständliche Zusammenfassung der erforderlichen Angaben nach dieser 
Anlage." (Abs. 3 c der Anlage zum BauGB)  

Schutzgüter  Auswirkungen und Kompensation  

Mensch  Durch den Bau des Lebensmittelmarktes wird die un-
zureichende Nahversorgung im Ort verbessert. Wäh-
rend der Bauarbeiten kann es zudem vorübergehend 
zu akustischen und stofflichen Immissionen kommen, 
welche sich aber im gesetzlich erlaubten Rahmen be-
wegen werden. Keine Maßnahmen zur Vermeidung / 
Minimierung / Kompensation erforderlich.  

Pflanzen und Tiere / biologische Vielfalt  Überplant werden Biotoptypen von überwiegend mitt-
lerer Wertigkeit (Grünland mittlerer Standort, Ruderale 
Grünlandfläche, Weg, Feldgehölz, Aufschüttung mit 
Gehölzen).  

Maßnahmen zur Vermeidung / Minimierung / Kompen-
sation: Ein- und Durchgrünung des Gebiets durch Aus-
weisung von Pflanzgeboten, Ausgleich außerhalb des 
Geltungsbereichs.  

Aus artenschutzrechtlicher Sicht sind vor allem Vogel-
arten betroffen.  

Vermeidung und Minimierung: Rodungsarbeiten au-
ßerhalb Vegetationszeit vom 01.03. bis 30.09.  

Ausgleich: Anbringen von Nistmöglichkeiten für Höh-
len- und Nischenbrüter am neuen Gebäude.  

Boden  Die Böden im Gebiet sind von überwiegend mittlerer 
Wertigkeit. Bei der Bebauung des Gebietes wird Boden 
versiegelt, die Neuversiegelung beträgt 4.630 m².  

Maßnahmen zur Vermeidung / Minimierung / Kompen-
sation: Flächenversiegelung soweit wie möglich mini-
mieren, Stellplätze, wo möglich, mit wasserdurchlässi-
gen Belägen anlegen, Schutz des Bodens gemäß Be-
bauungsvorschriften, Ausgleichskompensation über 
Schutzgut Tiere/Pflanzen.  

Wasser  Oberflächengewässer sind im Eingriffsgebiet nicht vor-
handen. Etwa 75 m südlich verläuft die Kinzig. Das Ein-
griffsgebiet liegt fast komplett innerhalb eines Über-
schwemmungsgebiets (HQ100). Bezüglich der Hoch-
wassersituation wurde 2019 ein Schutzkonzept erar-
beitet. Mit Ausführung der dort benannten Maßnahmen 
ist der Bereich Wolfach-West vor einem HQ100 ge-
schützt. Mit der Versiegelung des Gebietes verändert 
sich der Wasserhaushalt im Gebiet. Da Retentionsflä-
chen verloren gehen, wird sich der Oberflächenabfluss 
im Gebiet erhöhen.  

Maßnahmen zur Vermeidung / Minimierung / Kompen-
sation: Flächenversiegelung soweit wie möglich mini-
mieren, Stellplätze, wo möglich, mit wasserdurchlässi-
gen Belägen anlegen, Entwässerungskonzept / Hoch-
wasser.  
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Schutzgüter  Auswirkungen und Kompensation  

Klima / Luft  Die Fläche liegt in ebener Lage im Anschluss an be-
stehende Bebauung. Südlich grenzt die Bundestraße 
B294 an. Im Zuge der Bebauung des Gebietes wird 
Boden versiegelt. Damit gehen Flächen für die Frisch- 
und Kaltluftproduktion verloren. Aufgrund der geringen 
Dichte und Ausdehnung der Neubebauung und Lage 
des Gebietes sind keine erheblichen Beeinträchtigun-
gen zu erwarten.  

Maßnahmen zur Vermeidung / Minimierung / Kompen-
sation: Flächenversiegelung soweit wie möglich mini-
mieren, Ein- und Durchgrünung des Gebiets durch 
Ausweisung von Pflanzgeboten, Dachbegrünung.  

Landschaftsbild  Das Planungsgebiet liegt in ebener Lage mit einzelnen 
Gehölzstrukturen angrenzend an bereits bestehende 
Bebauung; südlich verläuft die Bundesstraße, Sichtbe-
ziehungen sind durch einen Gehölzriegel einge-
schränkt. Auch nach Westen schließen Gehölzflächen 
an. Durch die bestehenden Vorbelastungen ergibt sich 
durch die vorliegende Planung keine erheblichen Aus-
wirkungen auf das Landschaftsbild.  

Maßnahmen zur Vermeidung / Minimierung / Kompen-
sation: Ein- und Durchgrünung des Gebiets durch Aus-
weisung von Pflanzgeboten, Dachbegrünung  

Kultur- und sonstige Sachgüter  Voraussichtlich nicht betroffen.  

 
  



VVG Wolfach - Oberwolfach 
3. Änderung Flächennutzungsplan für die Stadt Wolfach Begründung 

Stand: 16.05.2023 Seite 14 

7 Hinweise 

7.1 Altlasten 

Im Bereich der 3. Änderung des Flächennutzungsplans sind Altstandorte und 
Altablagerungen bekannt (s. oben, Ziff. 4.1). 

7.2 Archäologische Denkmalpflege 

Sollten bei der Durchführung der Maßnahme archäologische Funde oder Be-
funde entdeckt werden, sind gemäß § 20 DSchG Denkmalbehörde(n) oder 
Gemeinde umgehend zu benachrichtigen. Archäologische Funde (Steinwerk-
zeuge, Metallteile, Keramikreste, Knochen, etc.) oder Befunde (Gräber, Mau-
erreste, Brandschichten, bzw. auffällige Erdverfärbungen) sind bis zum Ablauf 
des vierten Werktags nach der Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten, 
sofern nicht die Denkmalschutzbehörde oder das Regierungspräsidium Stutt-
gart, Referat 84.2 - Operative Archäologie (E-Mail: abteilung8@rps.bwl.de) mit 
einer Verkürzung der Frist einverstanden ist. Auf die Ahndung von Ordnungs-
widrigkeiten gem. § 27 DSchG wird hingewiesen. Bei der Sicherung und Do-
kumentation archäologischer Substanz ist zumindest mit kurzfristigen Leerzei-
ten im Bauablauf zu rechnen. 

Zusammengestellt: Freiburg, 29.08.2022  BU-FEU-ta 
 21.12.2022  BU-ta 
 16.05.2023 
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